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I. Regelungsbereich

Diese Bedingungen sind Bestandteil aller Angebote und Verträge über Fertigungsleistungen an Prothesenschäften der oberen Extremität sowie Mon-

tagen, Reparaturen, Instandhaltungsarbeiten an solchen durch Össur im Auftrag des Kunden. Sie gelten auch für künftige Verträge dieser Art. Össur 

widerspricht hiermit ausdrücklich der Einbeziehung fremder Bedingungen. Sämtliche Vereinbarungen bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform.

II. Vertragsgegenstand, Zustandekommen des Vertrages

1.  Der Kunde fordert Össur schriftlich durch Übersendung eines seitens Össur zur Verfügung gestellten Auftrags- oder Bestellformulars nebst Maßblatt 

oder in sonstiger Weise schriftlich mit konkret formulierter Aufgabenstellung auf, mit ihm einen Vertrag über Fertigungsleistungen an Prothesen-

schäften der oberen Extremität oder Montagen, Reparaturen, Instandhaltungsarbeiten an solchen zu schließen (Angebot). Össur nimmt dieses An-

gebot auf Vertragsschluss durch schriftliche Auftragsbestätigung oder Ausführung der Arbeiten an. Die Erstellung eines Kostenvoranschlages bedarf 

gesonderer Beauftragung durch den Kunden.

2.  Notwendige Vorausetzung für die Annahme des Angebots gem. § 2 durch Össur ist der Nachweis einer zu diesem Zeitpunkt gültigen, vollständigen 

Zertifizierung des Kunden für handprothetische Versorgungen mit Össur-Produkten. Zertifizierungszweck ist die Sicherstellung von Produkt- und 

Versorgungsqualität durch den Kunden. Näheres regeln gesonderte Zertifizierungsbestimmungen.  

3.  Der Kunde ist verpflichtet, notwendige Dokumente und nach dem Stand der Technik notwendige Verwenderdaten zur Durchführung der Arbeiten 

Össur vorzulegen, soweit dies für den Fertigungsprozeß notwendig sein sollte. Kommt er dieser Pflicht nicht nach oder sind Dokumente bzw. Ver-

wenderdaten lückenhaft oder in sich widersprüchlich, kann Össur nach Verstreichen einer angemessen gesetzten Frist zur Leistung ohne weiteres 

vom Vertrag zurücktreten und Schadensersatz geltend machen.

4.  Gegenstand des Vertrages ist ausschließlich die nach dem Stand der Technik für die Erfüllung der Aufgabenstellung notwendigen Arbeiten. Grund-

lage für die Erfüllung dieser Aufgabenstellung ist die fachgerechte Erbringung von Vorleistungen durch den Kunden (korrekte Bemaßung, korrekte 

Passform des Fertigungsmodells). Die Prüfung der Gesamtprothese hinsichtlich fachgerechter Ausführung oder eine Korrektur nicht fachgerechter 

orthopädietechnischer Ausführungen ist nicht Gegenstand des Vertrages. Össur ist ausschließlich zur fachgerechten Ausführung von definierten 

Teilleistungen an der Gesamprothese gemäß Kundenauftrags verpflichtet.

III. Preise, Zahlungsbedingungen

1.  Die im Angebot von Össur genannten Preise gelten unter dem Vorbehalt, dass die der Angebotsabgabe zugrunde gelegten Auftragsdaten unver-

ändert bleiben. Maßgeblich sind unsere zum Zeitpunkt der Bestellung geltenden Konditionen und Preislisten (zzgl. Gesetzlicher Mehrwertsteuer) 

vorbehaltlich einer durch Preissteigerung wesentlicher Vorprodukte notwendig werdenden Preiserhöhung für den Lieferzeitpunkt. Sie schließen 

Verpackung, Fracht, Porto, Versicherung und sonstige Versandkosten ein.

2. Im Übrigen gelten unsere Allgemeinen Zahlungsbedingungen.

IV. ERFÜLLUNGSORT UND GEFAHRÜBERGANG

1.  Erfüllungsort für Servicefertigungsleistungen durch Össur ist der Betriebsstandort in 50829 Köln, Melli-Beese-Straße 11. Mit Anzeige der Bereitstel-

lung an den Kunden geht die Gefahr des zufälligen Untergangs oder der zufälligen Verschlechterung in dem Zeitpunkt an den Kunden über, bei dem 

Össur dem Kunden die Bereitstellung anzeigt.

2.  Die Nichteinhaltung von Lieferterminen und -fristen berechtigt den Kunden zur Geltendmachung von Rechten erst, soweit er Össur eine angemes-

sene, mindestens 8 Werktage dauernde Nachfrist gesetzt hat.

3.  Die Belieferungsfrist verlängert sich in angemessenem Maße, wenn höhere Gewalt, behördlichen Maßnahmen oder länger als eine Woche dauernde 

unverschuldete Betriebsstörungen oder derartige, die voraussichtlich länger andauern werden, in angemessener Weise für die Dauer der Behinde-

rung.

4.  Bei Geltendmachung von Schadensersatzansprüchen wegen Leistungsverzuges oder Unmöglichkeit beschränken sich diese auf vom Kunden nach-

gewiesene Mehrkosten. Bei Vorliegen von leicht fahrlässigem Verzug beschränkt sich die Höhe des nachzuweisenden Schadensersatzes auf 0,5 % 

des Lieferungs-Auftragswertes je Kalenderwoche, höchstens aber auf 5 %.

5.  Liegt eine wesentliche nachweisbare Vermögensverschlechterung beim Auftraggeber vor, kann Össur weitere Aufträge nur gegen Vorkasse ausfüh-

ren, alle offenstehenden Rechnungsbeträge sofort fällig stellen und gegen Rückgabe zahlungshalber der Zahlung in bar oder Sicherheitsleistung zu 

verlangen.

6.  Wird Fertigungsleistung von Össur auch nach vorheriger angemessener Fristsetzung unberechtigt durch den Kunden nicht an- oder abgenommen, 

so ist Össur berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten oder Schadensersatz wegen Nichterfüllung in Höhe von 20 % des Auftragswertes zu verlangen. 

Die Geltendmachung eines höheren Schadens oder der Nachweis eines geringeren Schadens sind dadurch nicht ausgeschlossen.
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V. Zahlung

Für Zahlungen wird auf die Allgemeinen Zahlungsbedingungen verwiesen.

VI. Abnahme, Gewährleistung

1.  Die Abnahme unserer Leistungen gilt als erfolgt, wenn der Kunde nicht binnen 30 Tagen nach Erhalt der von Össur bearbeiteten Produkte/ Hilfsmittel 

oder Produkt-/Hilfsmittelbestandteile schriftlich erkennbare Mängel der Leistung, beispielsweise Farbabweichungen oder Lufteinschlüsse im Mate-

rial ausdrücklich reklamiert. Erfolgt keine Mängelreklamation, ist ferner der Vernichtung der im Austausch entnommenen Bestandteile zugestimmt.

2.  Durch Össur bearbeitete Produkte/Hilfsmittel sind sofort nach deren Erhalt zu überprüfen. Mängel sind unverzüglich und ausführlich beschrieben 

zu rügen. 

3.  Vertraglich geschuldet ist eine Beschaffenheit der in dem Produkt/Hilfsmittel eingesetzten Teile oder Materialien und der am Hilfsmittel vorgenom-

menen Arbeiten nach dem Stand der Technik entsprechend den vom Kunden mitgeteilten notwendigen Informationen über den/die Prothesenan-

wenderIn, dessen/ deren Anforderungen und der Produktbeschaffenheit. Hiervon umfasst ist die Passgenauigkeit des Produkts/Hilfsmittels oder der 

-bestandteile, soweit sich diese entsprechend der vom Kunden mitgeteilten notwendigen Informationen überprüfen läßt. Darüber hinaus übernimmt 

Össur keine Gewähr für die Passgenauigkeit. Für die Beschaffenheit des zur Verfügung Produkts/Hilfsmittels oder von dessen Bestandteilen über-

nimmt Össur keine Gewähr. Dies gilt insbesondere, soweit der Kunde statt eines Gipsmodells für den zu erstellenden Prothesenschaft einen bereits 

tiefgezogenen Diagnose- bzw. Klarsichtschaft zur Verfügung stellt.

4.  Bei Vorliegen eines Mangels der Leistung ist Össur innerhalb von 10 Tagen nach Rückerhalt des Produkts/Hilfsmittels verpflichtet, nachzubessern. 

Bleibt dies ohne Erfolg, besteht das Recht zur Wandlung, Minderung oder Schadensersatz.

5. Die Verjährung von Gewährleistungsansprüchen erfolgt, sofern Össur den Mangel nicht arglistig verschwiegen hat, in zwei Jahren nach der Abnahme.

VII. Nebenpflichten

1. Össur wird überlassene Produkte/Hilfsmittel sorgsam verwahren und mit der üblichen Sorgfalt behandeln. 

2.  Der Kunde stellt sicher, dass notwendige Anwenderinformationen und Angaben zur Fertigung richtig sind. Der Kunde informiert den/die Anwenderin 

über die korrekte Nutzung des gefertigten Produkts.

3. Soweit Nebenpflichten verletzt werden, ergibt sich die Berechtigung zum Rücktritt vom Vertrag nur bei schuldhaftem Handeln.

VIII. Haftung/ Schadensersatz

1.  Össur haftet nicht für Schäden aus dem Versorgungsverhältnis zwischen dem Kunden und dem Anwender. Bedienungsanleitungen oder sonstige 

Hinweise von Össur zur Verwendung sind dem Anwender zugänglich oder in geigneter Weise kenntlich zu machen. Der Kunde stellt Össur von von 

jeglicher Inanspruchnahme für Schäden oder von Forderungen Dritter durch Nichteinhaltung dieser Pflicht frei.

2.  Össur haftet nicht für Ansprüche auf Schadensersatz gegen Össur wegen leichter Fahrlässigkeit. Dies gilt nicht für den Fall, dass wesentliche Ver-

tragspflichten verletzt oder die Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit besteht. Ansprüche auf Schadensersatz wegen leicht fahrlässiger 

Verletzung wesentlicher Vertragspflichten beschränken sich auf den typischen, vorhersehbaren Schäden.

3. Der Kunde stellt Össur von sämtlichen Ansprüchen Dritter frei, sofern der Kunde den Produktfehler zu vertreten hat.

IX. Eigentumsvorbehalt

1.  Soweit Össur bei Durchführung beauftragter Arbeiten Pass- oder Funktionsteile in das Produkt/Hilfsmittel oder in -bestandteile einsetzt, bleiben 

solche (Vorbehaltsprodukte) bis zur vollständigen Bezahlung aller Forderungen aus dieser Geschäftsbeziehung im Eigentum von Össur.

2.  Soweit der Kunde mit Zahlungen in Verzug ist, berechtigt dies Össur zur Rücknahme der Vorbehaltsprodukte. Zur Ausübung dieses Rechtes gestattet 

der Kunde Össur, die Räume des Kunden zu den üblichen Geschäftszeiten zu betreten. Der Kunde tritt für diesen Fall bereits jetzt die ihm jeweils 

für den einzelnen Auftrag zustehenden Forderungen gegen Dritte an Össur ab. Bei Übersteigen des Wertes der Forderungen um mehr als 20 % gibt 

Össur den übersteigenden Betrag auf Verlangen des Kunden frei.

3.  Soweit der Kunde die herzustellende Gesamtleistung (Armprothese) mit einem Kostenträger abrechnet, so wird die Forderung des Kunden gegen-

über dem Kostenträger in Höhe der Rechnung der Serviceleistung an die Firma Össur vorausabgetreten. Össur nimmt die Abtretung an.

X. Erfüllungsort, Gerichtsstand

Erfüllungsort ist 50829 Köln, Melli-Beese-Str. 11, sofern vorstehend nicht abweichend geregelt. Gerichtsstand ist Köln.
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XI. Salvatorische Klausel

Soweit einzelne Geschäftsbedingungen unwirksam sein sollten, berührt dies die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht. Anstelle der unwirk-

samen Bestimmungen oder zur Ausfüllung einer lückenhaften Bestimmung soll eine angemessene Regelung gelten, die die Parteien getroffen hätten, 

soweit sie bei Abschluß des Vertrages den Punkt bedacht hätten.

XII. Anwendbares Recht, Allgemeine Geschäftsbedingungen

Anwendbar ist das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Es gelten zudem die AGB der Firma Össur Deutschland GmbH. Für die Parteien ist das HGB 

anwendbar, soweit es nicht im Einzelnen durch Klauseln dieser Bedingungen abbedungen ist.

Köln, Oktober 2021
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